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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Ziviltechnikerkammergesetzes 1993 

§ 17. (1) … § 17. (1) … 
(2) Der Unterstützungsfonds ist dazu bestimmt, Kammermitglieder oder 

hinterbliebene Familienmitglieder oder hinterbliebene eingetragene Partner nach 
Kammermitgliedern, die unmittelbar vor deren Tod in deren Hausgemeinschaft 
gelebt haben, durch einmalige oder wiederkehrende Geldzuwendungen zu 
unterstützen, wenn ein unvorhergesehener, unverschuldeter Notstand vorliegt und 
die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Wohlfahrtseinrichtungen der 
Bundeskammer (§ 29) nicht erfüllt sind 

(2) Der Unterstützungsfonds ist dazu bestimmt, Kammermitglieder oder 
hinterbliebene Familienmitglieder oder hinterbliebene eingetragene Partner nach 
Kammermitgliedern, die unmittelbar vor deren Tod in deren Hausgemeinschaft 
gelebt haben, durch einmalige oder wiederkehrende Geldzuwendungen zu 
unterstützen, wenn ein unvorhergesehener, unverschuldeter Notstand vorliegt. 

§ 18. (1)… § 18. (1)… 
(2) In diesem Rahmen ist die Bundeskammer im selbständigen 

Wirkungsbereich insbesondere berufen: 
(2) In diesem Rahmen ist die Bundeskammer im selbständigen 

Wirkungsbereich insbesondere berufen: 
 1. den Behörden des Bundes sowie den Universitäten und den 

Hochschulen auf deren Ersuchen oder von Amts wegen 
Berichte und Gutachten zu erstatten sowie Anregungen zu 
geben; 

 1. den Behörden des Bundes sowie den Universitäten und den 
Hochschulen auf deren Ersuchen oder von Amts wegen 
Berichte und Gutachten zu erstatten sowie Anregungen zu 
geben; 

 2. gemeinsame Wohlfahrtseinrichtungen (Pensions- und 
Sterbekassenfonds) für die Ziviltechniker und deren 
hinterbliebene Familienmitglieder sowie hinterbliebene 
eingetragene Partner zu betreiben (§ 29), Einrichtungen zur 
Krankenvorsorge für ihre Mitglieder und deren Angehörige 
und eingetragene Partner sowie sonstiger Personen, die 
Leistungen aus dem Pensionsfonds beziehen, zu schaffen, 
die die Voraussetzungen des § 5 GSVG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/1999 erfüllen. Diese 
Einrichtungen können auch in einer von der Bundeskammer 
abgeschlossenen vertraglichen Gruppenversicherung 
bestehen; 

 2. Einrichtungen zur Krankenvorsorge für ihre Mitglieder und 
deren Angehörige und eingetragene Partner zu schaffen, 
wobei diese Einrichtungen auch in einer von der 
Bundeskammer abgeschlossenen vertraglichen 
Gruppenversicherung bestehen können; 

 3. …  3. … 
§ 24. (1) und (2) … § 24. (1) und (2) … 
(3) Der Kammertag ist berufen zur: (3) Der Kammertag ist berufen zur: 
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 4. Erlassung des Statutes und des Geschäftsplanes der 

Wohlfahrtseinrichtungen sowie Festsetzung der von den 
Ziviltechnikern für die Wohlfahrtseinrichtungen zu 
leistenden Fondsbeiträge (§ 31); 

 4. Aufgehoben. 

Wohlfahrtseinrichtungen Wohlfahrtseinrichtungen 
§ 29. (1) Die Bundeskammer hat als gemeinsame Einrichtungen für 

Ziviltechniker, ehemalige Ziviltechniker sowie deren hinterbliebene 
Familienmitglieder und hinterbliebene eingetragene Partner einen Pensionsfonds 
und einen Sterbekassenfonds zu errichten und zu betreiben. Diese Fonds besitzen 
keine eigene Rechtspersönlichkeit, sie bilden ein gemeinsames zweckgebundenes 
Sondervermögen der Bundeskammer. 

§ 29. Aufgehoben. 

(2) Aus den Mitteln des Pensionsfonds sind zumindest folgende 
Versorgungsleistungen zu gewähren: 

 

 1. Alterspensionen,  
 2. Berufsunfähigkeitspensionen,  
 3. Versorgungsleistungen an Witwen oder Witwer oder 

hinterbliebene eingetragene Partner, 
 

 4. Versorgungsleistungen an ehemalige Ehegatten oder 
hinterbliebene ehemalige eingetragene Partner und 

 

 5. Versorgungsleistungen an Waisen.  
(3) Die Voraussetzungen für den Anspruch auf Versorgungsleistungen aus 

dem Pensionsfonds sind im Statut festzusetzen. Dabei sind die folgenden 
Grundsätze zu beachten: 

 

 1. Anspruch auf Alterspension haben Ziviltechniker und 
ehemalige Ziviltechniker unter der Voraussetzung der 
Vollendung des 65. Lebensjahres, wenn die Befugnis zur 
Berufsausübung erloschen ist, aberkannt wurde oder ruht 
und eine im Statut festgesetzte Mindestbeitragszeit erreicht 
ist. Das Statut kann den Anwartschaftsberechtigten die 
Möglichkeit einräumen, im Antrag auf Zuerkennung der 
Alterspension ein späteres Anfallsalter zu wählen. Das Statut 
kann vorsehen, dass bei Inanspruchnahme der Alterspension 
die Befugnis aufrecht bleiben und weiter ausgeübt werden 
kann. Für diesen Fall kann das Statut die Leistung eines 
Solidarbeitrags des Leistungsberechtigten vorsehen, dessen 
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Höhe 15 % der Beitragsgrundlage nicht übersteigen darf. 

 2. Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension haben 
Ziviltechniker, die während aufrechter und tatsächlich 
ausgeübter Befugnis infolge körperlicher oder geistiger 
Gebrechen zur Berufsausübung dauernd unfähig werden. Der 
Anspruch besteht für die Dauer der Berufsunfähigkeit und 
bleibt auch im Fall des Erlöschens, der Aberkennung und des 
Ruhens der Befugnis aufrecht. Dauernd berufsunfähig sind 
Ziviltechniker, die infolge eines Leidens oder einer 
Krankheit außerstande sind, ihren Beruf als Ziviltechniker 
weiter auszuüben und mit der Wiedererlangung der 
Berufsfähigkeit nicht zu rechnen ist. Voraussetzung für die 
Gewährung der Berufsunfähigkeitspension ist die Erfüllung 
der im Statut festgesetzten Mindestbeitragszeit, sofern die 
Berufsunfähigkeit nicht Folge eines Unfalls ist. In diesem 
Fall entfällt die Voraussetzung der Erfüllung einer 
Mindestbeitragszeit. Das Statut kann zur Überprüfung der 
Berufsunfähigkeit die Durchführung von ärztlichen 
Untersuchungen verlangen. 

 

 3. Anspruch auf Witwenpension haben Witwen oder Witwer 
nach Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten einer 
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension, die mit dem 
Verstorbenen im Zeitpunkt des Todes in aufrechter Ehe 
gelebt haben. Im Fall der Wiederverehelichung oder im Fall 
der Begründung einer eingetragenen Partnerschaft endet 
dieser Anspruch. Die Witwenpension beträgt maximal 60% 
der Alters- oder Berufsunfähigkeitspension, die dem 
Verstorbenen im Zeitpunkt des Todes gebührt hat oder 
gebührt hätte. Das Statut kann statt einer Witwenpension die 
Auszahlung einer nach dem Lebensalter der Witwe oder des 
Witwers gestaffelten Abfindung vorsehen. Für den Fall, dass 
die Witwe oder der Witwer mindestens zehn Jahre jünger ist 
als der Verstorbene, oder dass die Eheschließung nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres des Verstorbenen erfolgte, 
kann das Statut Wartezeiten oder Leistungsabschläge nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen vorsehen 
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 3a. Anspruch auf Pension haben hinterbliebene eingetragene 

Partner nach Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten 
einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension, die mit dem 
Verstorbenen im Zeitpunkt des Todes in einer aufrechten 
eingetragenen Partnerschaft gelebt haben. Im Fall der 
Begründung einer neuerlichen eingetragenen Partnerschaft 
oder einer Verehelichung endet dieser Anspruch. Die 
Pension beträgt maximal 60% der Alters- oder 
Berufsunfähigkeitspension, die dem Verstorbenen im 
Zeitpunkt des Todes gebührt hat oder gebührt hätte. Das 
Statut kann statt einer Pension die Auszahlung einer nach 
dem Lebensalter des hinterbliebenen eingetragenen Partners 
gestaffelten Abfindung vorsehen. Für den Fall, dass der 
hinterbliebene eingetragene Partner mindestens zehn Jahre 
jünger ist als der Verstorbene, oder dass die Eintragung der 
Partnerschaft nach Vollendung des 60. Lebensjahres des 
Verstorbenen erfolgte, kann das Statut Wartezeiten oder 
Leistungsabschläge nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen vorsehen. 

 

 4. Anspruch auf Hinterbliebenenpension haben auch 
hinterbliebene ehemalige Ehegatten von Anwartschafts- oder 
Leistungsberechtigten, wenn die Ehe im Zeitpunkt des Todes 
aufgehoben, geschieden oder rechtskräftig für nichtig erklärt 
war und der Anwartschafts- oder Leistungsberechtigte im 
Zeitpunkt des Todes Unterhalt an den ehemaligen Ehegatten 
auf Grund eines gerichtlichen Urteils oder Vergleichs zu 
leisten hatte. Im Fall der Wiederverehelichung oder der 
Begründung einer eingetragenen Partnerschaft endet dieser 
Anspruch. Das Statut kann vorsehen, dass gleichartige 
Leistungen an den Unterhaltsberechtigten, die der 
Unterhaltsberechtigte auf Grund eines anderen gesetzlichen 
Anspruchs bezieht, auf die Hinterbliebenenpension 
anzurechnen sind. Das Statut kann statt einer 
Hinterbliebenenpension die Auszahlung einer nach dem 
Lebensalter des ehemaligen Ehegatten gestaffelten 
Abfindung vorsehen. Die Versorgungsleistungen sind 
einerseits mit der Höhe des Unterhaltsanspruchs im 
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Zeitpunkt des Ablebens des Anwartschafts- oder 
Leistungsberechtigten und andererseits mit der Höhe der 
Versorgungsleistungen an die Witwe oder den Witwer 
gemäß Z 3 begrenzt. 

 4a. Anspruch auf Hinterbliebenenpension haben auch 
hinterbliebene ehemalige eingetragene Partner von 
Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten, wenn die 
Partnerschaft im Zeitpunkt des Todes aufgelöst war und der 
Anwartschafts- oder Leistungsberechtigte im Zeitpunkt des 
Todes Unterhalt an den ehemaligen eingetragenen Partner 
auf Grund eines gerichtlichen Urteils oder Vergleichs zu 
leisten hatte. Im Fall der Begründung einer neuerlichen 
eingetragenen Partnerschaft oder einer Verehelichung endet 
dieser Anspruch. Das Statut kann vorsehen, dass gleichartige 
Leistungen an den Unterhaltsberechtigten, die der 
Unterhaltsberechtigte auf Grund eines anderen gesetzlichen 
Anspruchs bezieht, auf die Hinterbliebenenpension 
anzurechnen sind. Das Statut kann statt einer 
Hinterbliebenenpension die Auszahlung einer nach dem 
Lebensalter des ehemaligen eingetragenen Partners 
gestaffelten Abfindung vorsehen. Die Versorgungsleistungen 
sind einerseits mit der Höhe des Unterhaltsanspruchs im 
Zeitpunkt des Ablebens des Anwartschafts- oder 
Leistungsberechtigten und andererseits mit der Höhe der 
Versorgungsleistungen an die Witwe oder den Witwer 
gemäß Z 3 begrenzt. 

 

 5. Anspruch auf Waisenpension haben Waisen, die der 
Anwartschafts- oder Leistungsberechtigte hinterlässt. Der 
Versorgungsanspruch endet mit Vollendung des 19. 
Lebensjahres. Das Statut hat im Falle einer weiterführenden 
Ausbildung ein späteres Ende des Versorgungsanspruchs 
vorzusehen. Dieser endet spätestens mit Vollendung des 27. 
Lebensjahres. Der Anspruch beträgt bei Halbwaisen 20%, 
bei Vollwaisen 40% der Versorgungsleistung, die der 
verstorbene Anwartschafts- oder Leistungsberechtigte 
bezogen hat oder bezogen hätte. 
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(4) Sofern der Stand und die Entwicklung des Fondsvermögens dies zulassen, 

kann das Statut einen Anspruch auf Versorgungsleistungen für hinterbliebene 
Lebensgefährten von Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten vorsehen, wenn 
die Lebensgemeinschaft im Zeitpunkt des Todes aufrecht war und für mindestens 
drei Jahre bestanden hat, sofern nicht eine Witwe oder ein Witwer gemäß Abs. 3 
Z 3 oder ein hinterbliebener eingetragener Partner gemäß Abs. 3 Z 3a Anspruch 
auf Versorgungsleistungen hat. Im Fall der Verehelichung oder der Begründung 
einer eingetragenen Partnerschaft des hinterbliebenen Lebensgefährten endet 
dieser Anspruch. Die Versorgungsleistungen an hinterbliebene Lebensgefährten 
sind mit der Höhe der Versorgungsleistungen an Witwen oder Witwer gemäß 
Abs. 3 Z 3 begrenzt. 

 

(5) Sofern der Stand und die Entwicklung des Fondsvermögens dies zulassen, 
kann das Statut einen Anspruch auf Versorgungsleistungen für hinterbliebene 
Verwandte in aufsteigender Linie oder für einen Bruder oder eine Schwester des 
Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten vorsehen, wenn dieser Verwandte im 
Zeitpunkt des Todes das 65. Lebensjahr überschritten hat, mit dem Verstorbenen 
in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat und dem Verstorbenen für die letzten zehn 
Jahre vor dem Tod den Haushalt geführt hat, sofern nicht eine Witwe oder ein 
Witwer Anspruch auf Versorgungsleistungen gemäß Abs. 3 Z 3, ein 
hinterbliebener eingetragener Partner gemäß Abs. 3 Z 3a, ein ehemaliger Ehegatte 
Anspruch auf Versorgungsleistungen gemäß Abs. 3 Z 4, ein hinterbliebener 
ehemaliger eingetragener Partner gemäß Abs. 3 Z 4a oder ein Lebensgefährte 
Anspruch auf Versorgungsleistungen gemäß Abs. 4 hat. Die 
Versorgungsleistungen an hinterbliebene Verwandte sind mit der Höhe der 
Versorgungsleistungen an Witwen oder Witwer gemäß Abs. 3 Z 3 begrenzt. 

 

(6) Die Versorgungsleistungen an Hinterbliebene gemäß Abs. 3 Z 3 bis 5 und 
Abs. 4 und 5 dürfen zusammen jenen Betrag nicht überschreiten, auf den der 
Verstorbene selbst Anspruch gehabt hat oder gehabt hätte. Innerhalb dieses 
Höchstmaßes sind die Leistungen an die einzelnen Hinterbliebenen im Verhältnis 
der Höhe ihrer Leistungsansprüche zueinander zu kürzen. 

 

(7) Der Anspruch auf Versorgungsleistungen entsteht mit dem auf die 
Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen folgenden Monatsersten und endet mit 
dem auf den Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen folgenden Monatsletzten. 

 

(8) Aus den Mitteln des Sterbekassenfonds sind einmalige Geldleistungen aus 
Anlass des Ablebens eines Ziviltechnikers oder ehemaligen Ziviltechnikers zu 
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gewähren, sofern der Verstorbene bis zu seinem Ableben Beiträge an den 
Sterbekassenfonds geleistet hat. Anspruch auf Leistungen aus dem 
Sterbekassenfonds hat jene Person oder haben jene Personen, die der Verstorbene 
dem Kuratorium schriftlich bekannt gegeben hat. Hat der Verstorbene hierbei 
nichts Anderes bestimmt, ist das Sterbegeld bei Namhaftmachung mehrerer 
Personen an diese nach gleichen Teilen auszuzahlen. Hat der Verstorbene dem 
Kuratorium keine anspruchsberechtigte Person bekannt gegeben, steht das 
Sterbegeld der Witwe oder dem Witwer oder dem hinterbliebenen eingetragenen 
Partner oder der Lebensgefährtin oder dem Lebensgefährten, fehlen solche, den 
gesetzlichen Erben zu. Ist nach dieser Bestimmung keine anspruchsberechtigte 
Person zu ermitteln, ist das Sterbegeld dem Sterbekassenfonds zuzuführen, 
allerdings ist ein Drittel des Sterbegeldes für längstens zwei Monate einzubehalten 
und auf Antrag an die Person oder Personen auszuzahlen, die die Begräbniskosten 
getragen hat oder haben. 

(9) Die Höhe der Versorgungsleistungen aus dem Pensionsfonds ist auf 
Grund der eingezahlten Beiträge und erzielten Veranlagungsüberschüsse nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen zu errechnen. Die Höhe des 
Sterbegeldes ist unter Berücksichtigung des Standes und der Entwicklung des 
Fondsvermögens im Statut festzusetzen, wobei eine Rücklage zu bilden ist, die 
zumindest dem Aufwand des vorangegangenen Jahres zu entsprechen hat. Das 
Sterbegeld beträgt höchstens 25 % der im Jahr des Ablebens geltenden 
Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 29a Abs. 4. 

 

Beiträge Beiträge 
§ 29a. (1) Ziviltechniker unterliegen ab dem Tag der Eidesablegung bis zum 

Erlöschen oder der Aberkennung der Befugnis der Beitragspflicht nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen. 

§ 29a. Aufgehoben. 

(2) Im Statut ist die Höhe der jährlichen Beiträge zum Pensionsfonds 
festzusetzen. Dabei ist auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Kammermitglieder Bedacht zu nehmen. Die Beiträge haben angemessene, nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen zu ermittelnde 
Finanzierungsbestandteile für Mindestleistungen der Berufsunfähigkeitspension, 
für Zahlungen auf der Grundlage des § 3 Abs. 3 Z 3 des 
Bundespflegegeldgesetzes, BGBl. Nr. 110/1993 in der jeweils geltenden Fassung, 
sowie für Anwartschaften und Leistungen zu enthalten, deren Berechnung nach 
den Übergangsregelungen des § 31 Abs. 2 nicht das persönliche Pensionskonto des 
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Berechtigten zugrundegelegt wird. Von den Beiträgen ist ein Anteil von 
mindestens 60 % dem persönlichen Pensionskonto des Berechtigten 
gutzuschreiben. Aus den Beiträgen sind die Verwaltungskosten in angemessenem 
Umfang zu decken. Im Statut sind die Prozentsätze der jeweiligen Beitragsteile 
festzulegen. 

(3) Ziviltechniker sind, sofern die Abs. 4 bis 7 nichts Anderes bestimmen, zur 
vollen Beitragsleistung verpflichtet. Der volle Beitrag ist im Statut als Fixbetrag 
festzulegen. Beantragt der Ziviltechniker nicht bis zu einem im Statut 
festzusetzenden Zeitpunkt die Ermittlung der Beiträge nach der Beitragsgrundlage 
gemäß Abs. 4, so ist dem Ziviltechniker die Entrichtung des vollen Beitrages 
vorzuschreiben. 

 

(4) Die Höhe der Beiträge richtet sich abweichend von Abs. 3 nach der 
Beitragsgrundlage, wenn der Ziviltechniker dies beantragt. Die Beitragsgrundlage 
wird auf Basis der Einkünfte des vorletzten Kalenderjahres aus der Tätigkeit als 
Ziviltechniker, vor Steuern und vor Abzug der Beiträge an die 
Wohlfahrtseinrichtungen, ermittelt. Gewinnanteile von Ziviltechnikern aus 
Ziviltechnikergesellschaften sind für die Bemessung der Höhe der Beiträge zu 
berücksichtigen. Der Beitragssatz darf 25 % der Beitragsgrundlage nicht 
übersteigen. Die Mindestbeitragsgrundlage für das Jahr 2004 beträgt 14 995 Euro, 
die Höchstbeitragsgrundlage 57 480,92 Euro. Für das Jahr 2005 beträgt die 
Mindestbeitragsgrundlage 8 553,80 Euro und die Höchstbeitragsgrundlage 
66 558,35 Euro. Ab dem Jahr 2006 werden diese Beträge jährlich in dem 
prozentuellen Ausmaß erhöht, in dem sich die Höchstbeitragsgrundlage nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung, vom zweitvorangegangenen Jahr auf das Vorjahr erhöht hat. 
Der Kammertag kann über Empfehlung des Kuratoriums und unter 
Berücksichtigung versicherungsmathematischer Grundsätze auch eine geringere 
Erhöhung beschließen, mindestens sind die Beiträge jedoch mit dem Richtwert 
gemäß § 108f Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung, anzupassen. Beiträge von 
Ziviltechnikern, die in einem Dienstverhältnis zu einer Ziviltechnikergesellschaft 
stehen, sind vom Dienstgeber auf der Basis des laufenden Entgelts zu bemessen 
und zu entrichten und sind unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung, von Dienstnehmer und Dienstgeber zu tragen. 

 

(5) Von der Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen zum Pensionsfonds  
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sind Ziviltechniker befreit, deren Befugnis im gesamten Jahr ruht. 

(6) Sofern der Stand und die Entwicklung des Fondsvermögens dies zulassen, 
kann das Statut vorsehen, dass über Antrag eine Ermäßigung der Beitragspflicht zu 
gewähren ist: 

 

 1. bei Bestand einer Pflichtversicherung in einer anderen 
gesetzlichen Pensionsversicherung, 

 

 2. für Zeiten der Kindererziehung,  
 3. für Zeiten ab erstmaliger Eidesablegung.  

(7) Das Statut kann auch vorsehen, dass sich Ziviltechniker, die von der 
Beitragspflicht befreit sind, zu einer Beitragsleistung oder beitragspflichtige 
Ziviltechniker zu einer höheren Beitragsleistung bis zum Höchstbetrag 
verpflichten können, um die Anwartschaft auf eine oder eine höhere Leistung zu 
erwerben. Weiters kann das Statut für Ziviltechniker, deren Befugnis erloschen ist 
oder aberkannt wurde, die Fortsetzung der Beitragsleistung zur Wahrung der 
Anwartschaft auf Leistung vorsehen. 

 

(8) Die Leistungen aus dem Sterbekassenfonds sind durch Beiträge nach dem 
Umlageverfahren zu decken, die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 
festzusetzen sind. Die Höhe der jährlichen Beiträge darf 5% des gemäß § 29 
Abs. 9 für das jeweilige Kalenderjahr festgelegten Sterbegeldes nicht 
überschreiten. 

 

Verwaltung der Wohlfahrtseinrichtungen Verwaltung und Abwicklung der Wohlfahrtseinrichtungen 
§ 30. (1) Die Verwaltung der Wohlfahrtseinrichtungen ist von jener des 

übrigen Vermögens der Bundeskammer getrennt zu fuhren und obliegt einem 
Kuratorium. 

§ 30. (1) Die Verwaltung und Abwicklung der Wohlfahrtseinrichtungen ist 
von jener des übrigen Vermögens der Bundeskammer getrennt zu führen und 
obliegt einem Kuratorium. 

(2) bis (5) (2) bis (5) 
Statut und Geschäftsplan der Wohlfahrtseinrichtungen Statut und Geschäftsplan der Wohlfahrtseinrichtungen 

§ 31. (1) Nähere Bestimmungen über die Aufgaben des Pensionsfonds und 
des Sterbekassenfonds, die Aufbringung und Verwaltung der Mittel, die 
Gewährung von gänzlichen oder teilweisen Befreiungen und Ermäßigungen, die 
Rückzahlung von Beiträgen, die Geschäftsführung des Kuratoriums, die 
Beitragspflicht, die Art der Berechnung der Leistungen, die Gewährung und Höhe 
der Leistungen, die Anpassung der Leistungen, die Art der Auszahlung und die 
Pflichten der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten sind unter Bedachtnahme 
auf die in den §§ 29, 29a und 30 festgelegten Grundsätze in einem Statut und 

§ 31. Aufgehoben. 
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einem Geschäftsplan der Wohlfahrtseinrichtungen festzusetzen. Die Grundsätze 
der Versicherungsmathematik sowie der verwaltungsorganisatorischen 
Zweckmäßigkeit sind jeweils zu berücksichtigen. 

(2) Beim Übergang zu einem Kapitaldeckungsverfahren bestehende 
Anwartschaften und Ansprüche auf Leistungen aus den Wohlfahrtseinrichtungen 
sind unter Berücksichtigung versicherungsmathematischer Grundsätze und durch 
entsprechende Übergangsregelungen sicherzustellen. Übergangsregelungen 
können ein von § 29 Abs. 3 Z 1 abweichendes Anfallsalter, ein unterschiedliches 
Anfallsalter für Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen, die Entrichtung von nach 
Altersklassen gestaffelten Fixbeträgen sowie die Berechnung von Anwartschaften 
und Leistungen nach Maßgaben von Dauer und Ausmaß der Teilnahme an den 
Wohlfahrtseinrichtungen und deren Anpassung vorsehen. Übergangsregelungen 
für zum Stichtag 30. Juni 2000 gegenüber dem Pensionsfonds 
Anwartschaftsberechtigte und Leistungsberechtigte haben für die Berechnung der 
Leistungen und deren Anpassung auch eine jahresweise unterschiedliche 
Bewertung von im Umlageverfahren geleisteten Beiträgen und eine daran 
anknüpfende, übergangsweise reduzierte Erhöhung von Versorgungsleistungen 
vorzusehen. Diese Bewertung hat unter Berücksichtigung des Verhältnisses der 
Beiträge zu den Leistungen zum Stichtag 30. Juni 2000 zu erfolgen. Die beim 
Übergang zu einem Kapitaldeckungsverfahren gebildeten Rücklagen im Pensions- 
und Sterbekassenfonds sind zur Sicherstellung der zu diesem Zeitpunkt 
bestehenden Anwartschaften und Leistungen zweckgebunden. 

 

(3) Das Statut und der Geschäftsplan der Wohlfahrtseinrichtungen sind im 
amtlichen Teil der Nachrichten der Bundeskammer kundzumachen. Sie treten, 
wenn darin nicht ein späterer Tag bestimmt ist, mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 

 

Bedeckung der Kosten Bedeckung der Kosten 
§ 52. (1) und (2) … § 52. (1) und (2) … 
(3) Die Kosten, die der Bundeskammer aus ihrer Geschäftsführung 

erwachsen, sind von den Länderkammern im Verhältnis der Anzahl ihrer 
Mitglieder, ausgenommen jene, die Zuwendungen aus den 
Wohlfahrtseinrichtungen beziehen, durch Umlagen zu bedecken. Die 
Fondsbeiträge für die gemeinsamen Wohlfahrtseinrichtungen sind durch die 
Bundeskammer nach Maßgabe der Bestimmungen des Statutes von den 
Mitgliedern der Länderkammern direkt einzuheben. 

(3) Die Kosten, die der Bundeskammer aus ihrer Geschäftsführung 
erwachsen, sind von den Länderkammern im Verhältnis der Anzahl ihrer 
Mitglieder durch Umlagen zu bedecken. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 77. (4c) Die §§ 17 Abs. 2, 18 Abs. 2 Z 2, 29 Abs. 1 und 2, Abs. 3 Z 3, 3a, 4 

und 4a, Abs. 4, 5 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2009 
treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

§ 77. (4c) Die §§ 17 Abs. 2, 18 Abs. 2 Z 2, 29 Abs. 1 und 2, Abs. 3 Z 3, 3a, 4 
und 4a, Abs. 4, 5 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2009 
treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

 (4d) Die §§ 17 Abs. 2, 18 Abs. 2 Z 2, 30 Abs. 1, 52 Abs. 3 und 78 bis 81 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2012 treten mit 1. Jänner 2013 in 
Kraft. 

 (4e) Die §§ 24 Abs. 3 Z 4, 29, 29a und 31 treten mit vollständiger 
Realisierung und Übertragung des Vermögens des Pensionsfonds an die 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft gemäß § 78, frühestens 
jedoch mit 31. Dezember 2013, außer Kraft. 

 Kapitalübertragung an die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft 

 § 78. (1) Die Bundes-Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer ist 
verpflichtet, der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft bis 
spätestens 31. Dezember 2013 das realisierte Vermögen des Pensionsfonds mit der 
Maßgabe ordentlicher und wirtschaftlich angemessener Verwaltung des 
Pensionsfonds zu überweisen. 

 (2) Die Bundes-Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer ist 
verpflichtet, bei der Realisierung des Vermögens innerhalb angemessener Frist 
den bestmöglichen Erlös zu erzielen. 

 (3) Vor Verkauf unbeweglichen Vermögens ist die 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft zu hören. Innerhalb von 
einer Woche hat die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft die 
Möglichkeit gegen den beabsichtigen Verkauf Einspruch zu erheben. Bei 
Einspruch der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft gegen 
einen Verkauf verlängert sich die Frist gemäß Abs. 1 für diesen Vermögensteil. 

 (4) Bewegliches und unbewegliches Vermögen, das für den laufenden 
Betrieb der Abwicklung des Pensionsfonds erforderlich ist, ist erst nach Abschluss 
der Abwicklung durch die Bundes-Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer 
zu verwerten und an die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
zu überweisen. Das für die Abwicklung des Pensionsfonds erforderliche 
Vermögen ist im Geschäftsplan festzulegen. 

 (5) Die §§ 27 bis 37 des am 82. Kammertag am 18. Juni 2004 beschlossenen 
und am 1. Juli 2004 in Kraft getretenen Statuts der Wohlfahrtseinrichtungen in der 
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Fassung vom xx.yy.2012 und jene Bestimmungen dieses Statuts, auf die in den 
§§ 27 bis 37 verwiesen wird, gelten als Bundesgesetz weiter. 

 Auflösung des Pensionsfonds 
 § 79. (1) Der Pensionsfonds ist nach vollständiger Realisierung und 

Übertragung seines Vermögens an die Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft aufgelöst. 

 (2) Die Beitragspflicht für den Pensionsfonds endet mit 31. Dezember 2012. 
 Auflösung des Sterbekassenfonds 

 § 80. (1) Der Sterbekassenfonds ist mit Ablauf des 31. Dezember 2013 
aufgelöst. 

 (2) Die Beitragspflicht für den Sterbekassenfonds endet am 31. Dezember 
2013. 

 (3) Bei Auflösung des Sterbekassenfonds ist das Kapital des 
Sterbekassenfonds auf die beitragszahlenden Mitglieder nach 
versicherungsmathematischen Methoden aufzuteilen und an diese auszuzahlen, 
wobei Beitragsrückstände den auszuzahlenden Betrag schmälern. 

Artikel 2 
Änderung des Ziviltechnikergesetzes 1993 

§ 5. (1) … § 5. (1) … 
(2) Als Familienangehörige im Sinne des Abs. 1 sind anzusehen: (2) Als Familienangehörige im Sinne des Abs. 1 sind anzusehen: 

 1. der Ehepartner,  1. der Ehepartner oder eingetragene Partner 
 2. Verwandte in gerade absteigender Linie eines 

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und 
des Ehepartners, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder denen von diesem Unterhalt gewährt wird und 

 2. Verwandte in gerade absteigender Linie eines 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und 
des Ehepartners oder des eingetragenen Partners, die das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder denen von 
diesen Unterhalt gewährt wird und 

 3. Verwandte in gerade aufsteigender Linie eines 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder eines Vertragsstaates des Europäischen 
Wirtschaftsraumes und des Ehepartners, denen von diesem 
Unterhalt gewährt wird. 

 3. Verwandte in gerade aufsteigender Linie eines 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder eines Vertragsstaates des Europäischen 
Wirtschaftsraumes und des Ehepartners oder des 
eingetragenen Partners, denen von diesen Unterhalt gewährt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wird. 

(3) … (3) … 
 § 34a. Im Sinne des § 33 Abs. 1 und des § 34 Abs. 1 bezeichnet der 

Ausdruck „Familienangehöriger“ 
  1. den Ehegatten, 
  2. den Lebenspartner, mit dem der Unionsbürger auf der 

Grundlage der Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaates 
eine eingetragene Partnerschaft eingegangen ist, 

  3. die Verwandten in gerader absteigender Linie des 
Unionsbürgers und des Ehegatten oder des Lebenspartners 
gemäß Z 2, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder denen von diesen Unterhalt gewährt wird, und 

  4. die Verwandten in gerader aufsteigender Linie des 
Unionsbürgers und des Ehegatten oder des Lebenspartners 
gemäß Z 2, denen von diesen Unterhalt gewährt wird. 

Artikel 3 
Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Ausnahmen von der Vollversicherung Ausnahmen von der Vollversicherung 
§ 5. (1) Von der Vollversicherung nach § 4 sind – unbeschadet einer nach § 7 

oder nach § 8 eintretenden Teilversicherung – ausgenommen: 
§ 5. (1) Von der Vollversicherung nach § 4 sind – unbeschadet einer nach § 7 

oder nach § 8 eintretenden Teilversicherung – ausgenommen: 
 1. bis 14 unverändert.  1. bis 14 unverändert. 
 15. Ziviltechniker und Berufsanwärter im Sinne des 

Ziviltechnikerkammergesetzes 1993, BGBl. Nr. 157/1994, 
hinsichtlich einer Beschäftigung, die die Teilnahme an der 
Wohlfahrtseinrichtung der Bundeskammer der Architekten 
und Ingenieurkonsulenten begründet; 

 15. die nach § 2 Abs. 1 Z 3 FSVG pflichtversicherten 
ZiviltechnikerInnen; 

 16. unverändert.  16. unverändert. 
(2) unverändert. (2) unverändert. 

Teilversicherung von im § 4 genannten Personen Teilversicherung von im § 4 genannten Personen 
§ 7. Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind von den im § 4 

genannten Personen auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert): 
§ 7. Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind von den im § 4 

genannten Personen auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert): 
 1. in der Kranken- und Unfallversicherung hinsichtlich der 

nachstehend bezeichneten Beschäftigungsverhältnisse: 
 1. in der Kranken- und Unfallversicherung hinsichtlich der 

nachstehend bezeichneten Beschäftigungsverhältnisse: 
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 a) bis f) unverändert.  a) bis f) unverändert. 
 g) die angestellten Geschäftsführer von 

Ziviltechnikergesellschaften und die Berufsanwärter im 
Sinne des Ziviltechnikerkammergesetzes 1993. 

 g) die angestellten Geschäftsführer von 
Ziviltechnikergesellschaften im Sinne des 
Ziviltechnikerkammergesetzes 1993. 

 2. bis 4. unverändert.  2. bis 4. unverändert. 
 Schlussbestimmung zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2012 

 § 670. Die §§ 5 Abs. 1 Z 15 und 7 Z 1 lit. g in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2012 treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 

Artikel 4 
Änderung des Bundesgesetzes über die Sozialversicherung freiberuflich selbständig Erwerbstätiger (13. Novelle zum FSVG) 

Bundesgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich selbständig 
Erwerbstätiger (FSVG) 

Bundesgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich selbständig 
Erwerbstätiger (Freiberuflichen-Sozialversicherungsgesetz – FSVG) 

 Verweisungen 
 § 1a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 

Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, wenn nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt wird, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Pflichtversicherung Pflichtversicherung 
§ 2. (1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes sind, soweit es sich um natürliche 

Personen handelt, in der Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft 
selbständig Erwerbstätigen pflichtversichert: 

§ 2. (1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes sind, soweit es sich um natürliche 
Personen handelt, in der Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft 
selbständig Erwerbstätigen pflichtversichert: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. die Mitglieder der Österreichischen Patentanwaltskammer.  2. die Mitglieder der Österreichischen Patentanwaltskammer; 

  3. die Mitglieder der Architekten- und 
Ingenieurkonsulentenkammern nach § 1 Abs. 1 Z 1 des 
Ziviltechnikerkammergesetzes 1993, BGBl. Nr. 157/1994, 
im Folgenden kurz ZiviltechnikerInnen. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 
Ausnahmen von der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung Ausnahmen von der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
§ 5. Von der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach § 2 sind 

ausgenommen 
§ 5. Von der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach § 2 sind 

ausgenommen 
 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. Personen, die auf Grund einer Beschäftigung in einem  2. Personen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis 
zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder zu von 
solchen Körperschaften verwalteten Betrieben, Anstalten, 
Stiftungen und Fonds stehen, wenn ihnen aus ihrem 
Dienstverhältnis die Anwartschaft auf Ruhe- und 
Versorgungsgenuß zusteht, oder die auf Grund eines solchen 
Dienstverhältnisses einen Ruhegenuß beziehen; 

Abs. 2, die auf Grund einer Beschäftigung in einem 
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
oder zu von solchen Körperschaften verwalteten Betrieben, 
Anstalten, Stiftungen und Fonds stehen, wenn ihnen aus 
ihrem Dienstverhältnis die Anwartschaft auf Ruhe- und 
Versorgungsgenuß zusteht, oder die auf Grund eines solchen 
Dienstverhältnisses einen Ruhegenuß beziehen; 

 3. Angehörige der Orden und Kongregationen der Katholischen 
Kirche sowie der Anstalten der Evangelischen Diakonie. 

 3. Angehörige der Orden und Kongregationen der 
Katholischen Kirche sowie der Anstalten der Evangelischen 
Diakonie; 

  4. Personen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 3, die das Ruhen ihrer 
Berufsbefugnis angezeigt haben. 

Beginn und Ende der Pflichtversicherung in der Kranken- und 
Pensionsversicherung 

Beginn und Ende der Pflichtversicherung in der Kranken- und 
Pensionsversicherung 

§ 6. (1) Die Pflichtversicherung beginnt § 6. (1) Die Pflichtversicherung beginnt 
 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. mit dem Tag des Wegfalles des Ausnahmegrundes nach § 5 

Z 1; 
 2. mit dem Tag des Wegfalles des Ausnahmegrundes nach § 5 

Z 1 oder 4; 
 3. unverändert.  3. unverändert. 

(2) Die Pflichtversicherung endet (2) Die Pflichtversicherung endet 
 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. bei Eintritt des Ausnahmegrundes nach § 5 Z 1 mit dem 

Letzten des Kalendermonates, in dem der Ausnahmegrund 
eingetreten ist; 

 2. bei Eintritt des Ausnahmegrundes nach § 5 Z 1 oder 4 mit 
dem Letzten des Kalendermonates, in dem der 
Ausnahmegrund eingetreten ist; 

 3. unverändert.  3. unverändert. 
§ 20 b Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 

Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, wenn nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt wird, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Aufgehoben. 

 ABSCHNITT IIIa 

 Übertragung der Leistungen und Anwartschaften des Pensionsfonds 
nach dem Statut der Wohlfahrtseinrichtungen der Bundeskammer 

der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
 Besondere Pensionsleistung statt Leistungen des Pensionsfonds 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
16 von 27 

1992 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 § 20c. Personen, die am 31. Jänner 2014 Anspruch auf eine Leistung des 

Pensionsfonds nach dem Statut der Wohlfahrtseinrichtungen der Bundeskammer 
der Architekten und Ingenieurkonsulenten (im Folgenden kurz Pensionsfonds) 
haben (kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten der Bundes-Architekten- und 
Ingenieurkonsulentenkammer, Verordnung Nr. 179, zuletzt geändert durch 
Verordnung Nr. 209), gebührt diese Leistung ab 1. Februar 2014 als Besondere 
Pensionsleistung nach diesem Bundesgesetz, die von der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft zu erbringen ist, und zwar 
in folgender Weise: 

  1. Die Höhe der Besonderen Pensionsleistung entspricht dem 
Ausmaß jener Pensionsleistung, die der 
anspruchsberechtigten Person zum 1. Jänner 2014 gemäß 
dem Feststellungsbescheid nach § 36 des Statuts der 
Wohlfahrtseinrichtungen in Verbindung mit § 78 Abs. 5 des 
Ziviltechnikerkammergesetzes 1993 gebührt. 

  2. Auf die Besondere Pensionsleistung sind die der Art der 
bisherigen Leistung des Pensionsfonds (Alterspension oder 
Berufsunfähigkeitspension oder Hinterbliebenenpension) 
entsprechenden Bestimmungen des GSVG über den Bezug 
und die Anpassung von Alterspensionen, 
Erwerbsunfähigkeitspensionen und 
Hinterbliebenenpensionen anzuwenden; die §§ 143, 144, 
145 Abs. 6a und 149 GSVG bleiben dabei jedenfalls außer 
Betracht. 

 Besondere Pensionsleistung bei Anwartschaften auf eine Leistung des 
Pensionsfonds 

 § 20d. Personen, die am 31. Dezember 2012 eine Anwartschaft auf eine 
Leistung des Pensionsfonds haben, gebührt ab 1. Februar 2014 anstelle dieser 
Anwartschaft auf Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension im Leistungsfall 
eine Besondere Pensionsleistung nach diesem Bundesgesetz, die von der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft nach den Bestimmungen 
des GSVG zu ermitteln und zu erbringen ist, und zwar nach folgenden Maßgaben: 

  1. Das Bestehen einer Anwartschaft und die Höhe der 
Besonderen Pensionsleistung ergeben sich aus dem 
Feststellungsbescheid nach § 33 des Statuts der 
Wohlfahrtseinrichtungen unter Bedachtnahme auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  a) die Art der beanspruchten Pensionsleistung 

(Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension), 
  b) die im Bescheid ausgewiesene Leistungshöhe bei 

Anwartschaften auf Alterspension im Altersklassen- und 
im Pensionskontensystem sowie bei Anwartschaft auf 
Berufsunfähigkeitspension, jeweils zu den im Bescheid 
ausgewiesenen Zeitpunkten, 

  c) das Alter der antragstellenden Person zum Stichtag (§ 113 
Abs. 2 GSVG), 

  d) die im Bescheid ausgewiesene Verminderung der 
Alterspension bei Pensionsantritt vor dem im Bescheid 
ausgewiesenen Regelpensionsalter nach dem 
Altersklassen- und dem Pensionskontensystem, 

  e) die im Bescheid ausgewiesene Veränderung der 
Berufsunfähigkeitspension bei späterer 
Anspruchsbegründung, 

  f) die im Bescheid ausgewiesene Mindestpension bei 
Berufsunfähigkeit, wobei diese nur dann gebührt, wenn 
die Berufsbefugnis als ZiviltechnikerIn zum Stichtag 
(§ 113 Abs. 2 GSVG) aufrecht ist, und zwar unter 
Anrechnung des nach § 29 Abs. 5 des Statuts der 
Wohlfahrtseinrichtungen festzustellenden Betrages, und 

  g) die Aufwertung der Anwartschaften (§ 20f) bis zum 
Stichtag (§ 113 Abs. 2 GSVG). 

  2. Die Anspruchsvoraussetzungen für die Besondere 
Pensionsleistung sind in folgender Weise zu prüfen: 

  a) Eine Alterspension nach dem Statut der 
Wohlfahrtseinrichtungen kann als Besondere 
Pensionsleistung beansprucht werden, wenn das im 
Feststellungsbescheid nach § 33 des Statuts der 
Wohlfahrtseinrichtungen festgestellte frühestmögliche 
Pensionsanfallsalter vollendet ist. 

  b) Eine Berufsunfähigkeitspension nach dem Statut der 
Wohlfahrtseinrichtungen kann als Besondere 
Pensionsleistung beansprucht werden, wenn die 
Anspruchsvoraussetzungen für eine 
Erwerbsunfähigkeitspension nach dem GSVG erfüllt 
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sind, wobei die Wartezeit (Mindestversicherungszeit) 96 
erworbene Beitragsmonate bei Eintritt der 
Erwerbsunfähigkeit nach Vollendung des 
50. Lebensjahres beträgt. 

 Besondere Hinterbliebenenpensionsleistung 
 § 20e. Hinterbliebene (§§ 136 bis 138 GSVG) einer anspruchsberechtigten 

Person nach § 20c oder einer anwartschaftsberechtigten Person nach § 20d haben 
Anspruch auf eine Besondere Hinterbliebenenpensionsleistung nach diesem 
Bundesgesetz, die nach den Bestimmungen über die Hinterbliebenenpensionen 
nach dem GSVG unter Zugrundelegung des Feststellungsbescheides nach § 20c 
Z 1 oder nach § 20d Z 1 zu ermitteln ist. Dabei ist für die Berechnung der 
Witwen(Witwer)pension abweichend von § 145 Abs. 2 GSVG einheitlich der 
Hundertsatz von 60 anzuwenden. 

 Aufwertung der Anwartschaften 
 § 20f. Die in den Feststellungsbescheiden nach § 33 des Statuts der 

Wohlfahrtseinrichtungen festgestellten Anwartschaften sind bei der 
Leistungsermittlung (§ 20d) unter Heranziehung des § 30 des Statuts der 
Wohlfahrtseinrichtungen aufzuwerten. 

 Datenübermittlung 
 § 20g. Die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten sowie 

die Länderkammern (§ 1 ZTKG) sind verpflichtet, der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft die in den Feststellungsbescheiden nach den §§ 33 
und 36 des Statuts der Wohlfahrtseinrichtungen enthaltenen Daten sowie die 
folgenden personenbezogenen Daten der in den §§ 2 Abs. 1 Z 3, 20c und 20d 
genannten Personen zu übermitteln: Namen, akademische Titel, Geschlecht, 
Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, Adressen (Berufssitz und 
Wohnadresse), Beginn und Status der Kammermitgliedschaft (aktiv, ruhend, 
ausgeschieden) sowie Datum der letzten Statusänderung, Daten über den Bezug 
einer Eigenpension nach dem Statut der Wohlfahrtseinrichtungen und über die 
Selbständigenvorsorge nach dem Betrieblichen Mitarbeiter- und 
Selbständigenvorsorgegesetz, BGBl. I Nr. 100/2002, sowie über die Zugehörigkeit 
zu einer Krankenvorsorgeeinrichtung (Gruppenvertrag). Die 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ist berechtigt, die 
übermittelten Daten im Zuge der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu 
verwenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vollziehung Vollziehung 

§ 22. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich der 
Bestimmungen des § 9 der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 
hinsichtlich der Bestimmungen des § 14 Abs. 3 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit, hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betraut. 

§ 21. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich der 
Bestimmungen des § 9 der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 
hinsichtlich der Bestimmungen des § 14 Abs. 3 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit, hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betraut. 

Wirksamkeitsbeginn Wirksamkeitsbeginn 
§ 21. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1979 in Kraft. § 22. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1979 in Kraft. 
(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 
 Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. Nr. 338/1993 (8. Novelle) 
§ 21a. Die §§ 12 Abs. 1 und 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. 338/1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft. 
§ 23. Die §§ 12 Abs. 1 und 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. 338/1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft. 
 Schlussbestimmung zu Art. 37 des Strukturanpassungsgesetzes 1996, BGBl. 

Nr. 201 
§ 21b. § 20 Abs. 1 Z 1 und Abs. 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. 201/1996 tritt am 1. Juli 1996 in Kraft. 
§ 24. § 20 Abs. 1 Z 1 und Abs. 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. 201/1996 tritt am 1. Juli 1996 in Kraft. 
 Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. Nr. 415/1996 (9. Novelle) 
§ 21c. (1) Die §§ 4 Abs. 1 Z 1, 5 Z 2 und Z 3 sowie 5a und 5b in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 415/1996 treten am 1. August 1996 in Kraft. 
§ 25. (1) Die §§ 4 Abs. 1 Z 1, 5 Z 2 und Z 3 sowie 5a und 5b in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 415/1996 treten am 1. August 1996 in Kraft. 
(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 
 Schlussbestimmung zu Art. 9 des Arbeits- und 

Sozialrechts-Änderungsgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 139 (10. Novelle) 
§ 21d. § 2, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 Z 1, § 5 Z 1 sowie § 15 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 
§ 26. § 2, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 Z 1, § 5 Z 1 sowie § 15 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 
 Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 141/1998 (11. Novelle) 
§ 21e. (1) Es treten in Kraft: § 27. (1) Es treten in Kraft: 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 
 Schlussbestimmungen zu Art. 3 des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sozialversicherungs-Währungsumstellungs-Begleitgesetzes, BGBl. I 

Nr. 67/2001 
§ 21f. (1) Die §§ 12 Abs. 1 und 20 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 67/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
§ 28. (1) Die §§ 12 Abs. 1 und 20 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 67/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
(2) unverändert. (2) unverändert. 

Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 5/2002 (12. Novelle) Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 5/2002 (12. Novelle) 
§ 21g. Es treten in Kraft: § 29. Es treten in Kraft: 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 
§ 21h. Die §§ 8 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 142/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. 
§ 30. Die §§ 8 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 142/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. 
Schlussbestimmung zu Art. 10 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/2005 Schlussbestimmung zu Art. 10 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/2005 

§ 21i. Die §§ 2 Abs. 2, 5 Z 1 und 17 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/2005 treten mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

§ 31. Die §§ 2 Abs. 2, 5 Z 1 und 17 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/2005 treten mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

Schlussbestimmung zu Art. 8 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/2010 Schlussbestimmung zu Art. 8 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/2010 
§ 21j. § 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/2010 tritt 

mit 1. September 2010 in Kraft. 
§ 32. § 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/2010 tritt 

mit 1. September 2010 in Kraft. 
 Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2012 

(13. Novelle) 
 § 33. (1) Es treten in Kraft: 

  1. mit 1. Jänner 2013 die §§ 1a samt Überschrift, 2 Abs. 1 Z 2 
und 3, 5 Z 2 bis 4, 6 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 Z 2, 21, 20c bis 
20f samt Überschriften, 21a bis 21f samt Überschriften, 21g 
bis 21j und 22 sowie die Überschrift zu Abschnitt IIIa in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2012; 

  2. rückwirkend mit 1. Oktober 2012 § 20g samt Überschrift in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2012. 

 (2) § 20b tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft. 
 (3) Mit Ausnahme für Personen, die ausschließlich eine Alterspension als 

Besondere Pensionsleistung nach § 20c beziehen, gelten Zeiten, die im 
Feststellungsbescheid nach § 33 in Verbindung mit § 31 des Statuts der 
Wohlfahrtseinrichtungen als Versicherungszeiten auf Grund einer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beitragsverpflichtung festgestellt wurden, als Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit nach diesem Bundesgesetz 
und Zeiten, die im Feststellungsbescheid als Versicherungszeiten auf Grund 
freiwilliger Beitragsleistung festgestellt wurden, als Beitragszeiten einer 
freiwilligen Versicherung nach diesem Bundesgesetz 

  1. für die Erfüllung der Mindestversicherungszeit nach § 4 
Abs. 1 APG, 

  2. für die Erfüllung der Wartezeit nach § 120 Abs. 3 bis 6 
GSVG (§ 236 Abs. 1 bis 4 ASVG, § 111 Abs. 3 bis 6 
BSVG), 

  3. für die Erfüllung der Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Korridor- und Schwerarbeitspension nach § 4 Abs. 2 Z 1 
und Abs. 3 Z 1 APG, 

  4. für die Erfüllung der Voraussetzungen für den Anspruch auf 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer nach 
§ 131 Abs. 1 Z 2 GSVG (§ 253b Abs. 1 Z 2 ASVG, § 122 
Abs. 1 Z 2 BSVG) in der am 31. Dezember 2003 geltenden 
Fassung in Verbindung mit § 298 Abs. 10 GSVG (§ 607 
Abs. 10 ASVG, § 287 Abs. 10 BSVG) sowie nach § 298 
Abs. 12 Z 1 oder 2 und § 306 Abs. 10 GSVG (§ 607 Abs. 12 
Z 1 oder 2 und § 607 Abs. 13 ASVG, § 287 Abs. 12 Z 1 
oder 2 und § 295 Abs. 11 BSVG), 

  5. für die Erfüllung der Voraussetzungen für den Anspruch auf 
eine Erwerbsunfähigkeitspension nach den §§ 132 Abs. 3 
und 133 Abs. 2, 2a, 3 und 6 GSVG sowie nach Art. III 
Abs. 4 der 10. Novelle zum GSVG, BGBl. Nr. 112/1986, 
und 

  6. für die Feststellung der Leistungszugehörigkeit nach § 129 GSVG (§ 251a 
ASVG, § 120 BSVG). 

 Die §§ 119 und 119a Abs. 2 GSVG (§ 233 Abs. 2 ASVG, § 110a Abs. 2 BSVG) 
sind anzuwenden. 

 (4) Von der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach § 2 Abs. 1 
Z 3 sind jene ZiviltechnikerInnen ausgenommen, die am 1. Jänner 2013 bereits 
Anspruch auf eine Eigenpension nach dem Statut der Wohlfahrtseinrichtungen 
haben. 

 (5) Für Versicherte, die nach § 2 Abs. 1 Z 3 mit 1. Jänner 2013 in die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Pensionsversicherung einbezogen werden, ist die vorläufige Beitragsgrundlage 
nach § 25a Abs. 1 Z 1 lit. a GSVG heranzuziehen. Abweichend davon sind die 
vorläufigen Beitragsgrundlagen für die Jahre 2013, 2014 und 2015 auf Antrag auf 
Grund der in den Jahren 2010, 2011 und 2012 erzielten Einkünfte aus der 
Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Z 3 zu ermitteln, wobei § 25a Abs. 1 Z 2 GSVG 
sinngemäß anzuwenden ist. Ein solcher Antrag muss bis zum Ablauf des 
jeweiligen Beitragsjahres, spätestens aber bis zum Stichtag (§ 113 Abs. 2 GSVG), 
gestellt werden. 

 (6) Auf Versicherte, die nach § 2 Abs. 1 Z 3 mit 1. Jänner 2013 in die 
Pensionsversicherung einbezogen werden, ist § 25 Abs. 6a GSVG so anzuwenden, 
dass anstelle des erstmaligen Eintrittes einer Pflichtversicherung der erstmalige 
Eintritt einer die Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 3 begründenden 
Mitgliedschaft maßgeblich ist. 

 (7) Anstelle des verhältnismäßigen Teiles (§ 68 Abs. 1 lit. b letzter Halbsatz 
GSVG) der Besonderen Pensionsleistung nach § 20c gebührt Personen, die im 
Jänner 2014 eine Leistung des Pensionsfonds beziehen und bei denen der 
Leistungsanspruch am 31. Jänner 2014 aufrecht ist, für den Kalendermonat, in 
dem der Grund des Wegfalles der Besonderen Pensionsleistung eintritt, eine 
Vorschusszahlung. Die Vorschusszahlung ist in der Höhe der im Jänner 2014 
ausgezahlten Leistung des Pensionsfonds am 1. Februar 2014 auszuzahlen. Alle 
auf die Besondere Pensionsleistung anzuwendenden Bestimmungen gelten auch 
für die Vorschusszahlung. 

 (8) Leistungen des Pensionsfonds, die ab 1. Februar 2014 als Besondere 
Pensionsleistung nach § 20c gebühren, sind erstmals mit 1. Jänner 2015 
anzupassen. 

 (9) Abweichend von § 20c gebührt die Leistung des Pensionsfonds nicht 
schon ab 1. Februar 2014 als Besondere Pensionsleistung nach diesem 
Bundesgesetz, wenn die Voraussetzungen für die Erlassung des im § 20c Z 1 
genannten Feststellungsbescheides erst nach diesem Zeitpunkt erfüllt und der 
Bescheid aus diesem Grund erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen wird; die 
Besondere Pensionsleistung gebührt in diesen Fällen ab dem der 
Bescheiderlassung folgenden Monatsersten. 

 (10) Beitragsrückstände, die in einem Feststellungsbescheid nach § 36 Abs. 2 
des Statuts der Wohlfahrtseinrichtungen festgestellt werden, können nach § 71 
GSVG von der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft gegen die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zu erbringenden Geldleistungen aufgerechnet werden. 

Artikel 5 
Änderung des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes 

Eigenmittel Eigenmittel 
§ 20. (1) unverändert. § 20. (1) unverändert. 
(2) Zusätzlich zu Abs. 1 sind von den Verwaltungskosten (§ 26 Abs. 1 und 2 

sowie die von den Beiträgen nach § 70 2. und 3. Satz einzubehaltenden 
Verwaltungskosten) mindestens 5 vH einer besonderen Rücklage zuzuführen, bis 
1 vH der Gesamtsumme der Abfertigungsanwartschaften erreicht sind. Diese 
Rücklage darf nur zur Erfüllung der Kapitalgarantie (§ 24 Abs. 1) herangezogen 
werden. 

(2) Zusätzlich zu Abs. 1 ist ein Betrag in Höhe von mindestens 0,1 vH der 
Gesamtsumme der Abfertigungsanwartschaften einer besonderen Rücklage 
zuzuführen, bis 1 vH der Gesamtsumme der Abfertigungsanwartschaften erreicht 
sind. Diese Rücklage darf nur zur Erfüllung der Kapitalgarantie (§ 24 Abs. 1) 
herangezogen werden. 

(3) und (4) unverändert. (3) und (4) unverändert. 
 (5) Sofern in der Bilanz der BV-Kasse ein Forderungsbetrag gemäß § 26 

Abs. 3 Z 2 ausgewiesen wird, ist eine Ausschüttung nur in jenem Ausmaß 
zulässig, in dem die Summe aus freier Gewinnrücklage und Bilanzgewinn diesen 
Forderungsbetrag übersteigt. 

Verwaltungskosten Verwaltungskosten 
§ 26. (1) und (2) unverändert. § 26. (1) und (2) unverändert. 
(3) Für die Veranlagung des Abfertigungsvermögens sind BV-Kassen 

berechtigt, 
(3) Für die Veranlagung des Abfertigungsvermögens sind BV-Kassen 

berechtigt, 
 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. von den Veranlagungserträgen eine Vergütung für die 

Vermögensverwaltung einzubehalten, die 1 vH pro 
Geschäftsjahr und ab 1. Jänner 2005 0,8 vH pro 
Geschäftsjahr des veranlagten Abfertigungsvermögens nicht 
übersteigen darf. Wenn die Veranlagungserträge eines 
Geschäftsjahres für die Vergütung nicht ausreichen, ist der 
Unterschiedsbetrag auf neue Rechnung vorzutragen; eine 
Belastung des Abfertigungsvermögens ist nicht zulässig. 

 2. von den Veranlagungserträgen eine Vergütung für die 
Vermögensverwaltung einzubehalten, die 1 vH pro 
Geschäftsjahr und ab 1. Jänner 2005 0,8 vH pro 
Geschäftsjahr des veranlagten Abfertigungsvermögens nicht 
übersteigen darf. Wenn die Veranlagungserträge eines 
Geschäftsjahres für die Vergütung nicht ausreichen, ist der 
Unterschiedsbetrag auf neue Rechnung vorzutragen; eine 
Belastung des Abfertigungsvermögens ist nicht zulässig. 
Soweit die Veranlagungserträge eines Geschäftsjahres für 
die Vergütung nicht ausreichen, ist im Jahresabschluss der 
BV-Kasse eine entsprechende Forderung ertragswirksam zu 
erfassen. Im Rechenschaftsbericht der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Veranlagungsgemeinschaft ist in Höhe dieser Forderung 
unter den sonstigen Aktiva ein „Unterschiedsbetrag gemäß 
§ 26 Abs. 3 Z 2 BMSVG“ und eine Verbindlichkeit 
auszuweisen und im Formblatt C zu erläutern; eine 
Belastung des Abfertigungsvermögens ist nicht zulässig. 

(4) bis (6) unverändert. (4) bis (6) unverändert. 
Veranlagungsvorschriften Veranlagungsvorschriften 

§ 30. (1) unverändert. § 30. (1) unverändert. 
(2) Die Veranlagung des einer Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten 

Vermögens darf nur in folgenden Vermögensgegenständen erfolgen: 
(2) Die Veranlagung des einer Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten 

Vermögens darf nur in folgenden Vermögensgegenständen erfolgen: 
 1. bis 5. unverändert.  1. bis 5. unverändert. 
  5a. Anteilscheine von Investmentfonds gemäß § 3 Abs. 2 Z 31 

lit. c InvFG 2011, die in Österreich nicht zum Vertrieb 
zugelassen sind, soferne § 176 Z 2 und 4 InvFG 2011 
eingehalten wird; 

 6. unverändert.  6. unverändert. 
(3) Die Veranlagungen des Abs. 2 dürfen nur unter den folgenden 

Voraussetzungen und Beschränkungen erfolgen: 
(3) Die Veranlagungen des Abs. 2 dürfen nur unter den folgenden 

Voraussetzungen und Beschränkungen erfolgen: 
 1. bis 3. unverändert.  1. bis 3. unverändert. 
 4. Veranlagungen gemäß Abs. 2 Z 5  4. Veranlagungen gemäß Abs. 2 Z 5 und 5a 
 a) bis e) unverändert.  a) bis e) unverändert. 
 5. und 6. unverändert.  5. und 6. unverändert. 
 7. Veranlagungen gemäß Abs. 2 Z 5, die in AIF gemäß § 3 

Abs. 2 Z 31 lit. c InvFG 2011 erfolgen, sind mit höchstens 
10 vH des der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten 
Vermögens begrenzt; 

 7. Veranlagungen gemäß Abs. 2 Z 5, die in AIF gemäß § 3 
Abs. 2 Z 31 lit. c InvFG 2011 erfolgen, und Veranlagungen 
gemäß Abs. 2 Z 5a sind insgesamt mit höchstens 10 vH des 
der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens 
begrenzt; 

 8. und 9. unverändert.  8. und 9. unverändert. 
(4) bis (6) unverändert. (4) bis (6) unverändert. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 
§ 47. (1) bis (4) unverändert. § 47. (1) bis (4) unverändert. 
(5) Übertragungen nach Abs. 3 sind nur bis zum 31. Dezember 2012 zulässig. (5) Aufgehoben. 
(6) Soweit die in Abs. 1 genannten gesetzlichen Abfertigungsregelungen für (5) Soweit die in Abs. 1 genannten gesetzlichen Abfertigungsregelungen für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
den Anspruch auf Abfertigung das Erfordernis einer mindestens zehnjährigen 
ununterbrochenen Dienstzeit vorsehen, sind auch Dienstzeiten im selben 
Arbeitsverhältnis nach dem Übertritt nach Abs. 1 auf dieses Erfordernis 
anzurechnen. 

den Anspruch auf Abfertigung das Erfordernis einer mindestens zehnjährigen 
ununterbrochenen Dienstzeit vorsehen, sind auch Dienstzeiten im selben 
Arbeitsverhältnis nach dem Übertritt nach Abs. 1 auf dieses Erfordernis 
anzurechnen. 

(7) Im Falle eines Übertritts nach Abs. 1 und 3 sind bei der Berechnung der 
Einzahlungsjahre nach § 14 Abs. 2 Z 4 die bisher in diesem Arbeitsverhältnis 
zurückgelegten Dienstzeiten zu berücksichtigen. 

(6) Im Falle eines Übertritts nach Abs. 1 und 3 sind bei der Berechnung der 
Einzahlungsjahre nach § 14 Abs. 2 Z 4 die bisher in diesem Arbeitsverhältnis 
zurückgelegten Dienstzeiten zu berücksichtigen. 

Beitragsleistung Beitragsleistung 
§ 64. (1) Der Selbständige (§ 62) kann sich bis zum 31. Dezember 2008 durch 

Abschluss eines Beitrittsvertrages (§ 65) zu einer monatlichen Beitragsleistung für 
die Dauer der Pflichtversicherung (§ 62 Abs. 1 Z 1, 2 oder 3) oder der 
Berufsausübung (§ 62 Abs. 1 Z 4, 5 oder 6) in Höhe von 1,53 vH der 
Beitragsgrundlage nach Abs. 3 an eine von ihm ausgewählte BV-Kasse 
verpflichten. Ein Selbständiger, dessen Pflichtversicherung oder Berufsausübung 
nach dem 31. Dezember 2007 beginnt, kann sich innerhalb eines Jahres nach dem 
erstmaligen Beginn der Pflichtversicherung oder der Berufsausübung zur 
Beitragsleistung im Sinne des 1. Satzes verpflichten. 

§ 64. (1) Der Selbständige (§ 62) kann sich bis zum 31. Dezember 2008 
durch Abschluss eines Beitrittsvertrages (§ 65) zu einer monatlichen 
Beitragsleistung für die Dauer der Pflichtversicherung (§ 62 Abs. 1 Z 1, 2, 3 oder 
6) oder der Berufsausübung (§ 62 Abs. 1 Z 4 oder 5) in Höhe von 1,53 vH der 
Beitragsgrundlage nach Abs. 3 an eine von ihm ausgewählte BV-Kasse 
verpflichten. Ein Selbständiger, dessen Pflichtversicherung oder Berufsausübung 
nach dem 31. Dezember 2007 beginnt, kann sich innerhalb eines Jahres nach dem 
erstmaligen Beginn der Pflichtversicherung oder der Berufsausübung zur 
Beitragsleistung im Sinne des 1. Satzes verpflichten. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 
(3) Beitragsgrundlage im Sinne des Abs. 1 ist: (3) Beitragsgrundlage im Sinne des Abs. 1 ist: 

 1. bis 3. unverändert.  1. bis 3. unverändert. 
 4. für Selbständige im Sinne des § 62 Abs. 1 Z 6 im Falle des 

Abs. 8 1. Satz die für die Pflichtversicherung in der 
gesetzliche Pensionsversicherung (FSVG oder GSVG) 
maßgebliche Beitragsgrundlage ohne Nachbemessung, im 
Falle des Abs. 8 2. Satz die für die Pensionsversicherung 
gemäß § 29a Ziviltechnikerkammergesetz (ZTKG), BGBl. 
Nr. 157/1994 maßgebliche Beitragsgrundlage, die dem 
jeweils ersten rechtskräftigen Bescheid über Beiträge zur 
Pensionsversicherung für das jeweilige Beitragsjahr 
zugrunde gelegt wurde, ohne Nachbemessung. 

 4. für Selbständige im Sinne des § 62 Abs. 1 Z 6 die für die 
Pflichtversicherung in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung nach dem FSVG maßgebliche 
Beitragsgrundlage ohne Nachbemessung. 

(4) Für die Beitragseinhebung, Übermittlung der relevanten Daten und 
Weiterleitung der Beiträge hinsichtlich der in § 62 Abs. 1 Z 1 und 3 genannten 
Selbständigen gilt § 52 Abs. 2. 

(4) Für die Beitragseinhebung, Übermittlung der relevanten Daten und 
Weiterleitung der Beiträge hinsichtlich der in § 62 Abs. 1 Z 1, 3 und 6 genannten 
Selbständigen gilt § 52 Abs. 2. 

(5) bis (7) unverändert. (5) bis (7) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(8) Abweichend von Abs. 1 beginnt die Frist für die Ausübung der Option für 

Selbständige im Sinne des § 62 Abs. 1 Z 6 frühestens ab dem für die Einbeziehung 
dieser Selbständigen in die Pflichtversicherung nach dem FSVG oder GSVG 
relevanten Stichtag zu laufen, wobei Abs. 4 anzuwenden ist. Erfolgt die 
Einbeziehung dieser Selbständigen in die Pflichtversicherung nach dem FSVG 
oder GSVG nicht bis zum 1. Jänner 2010 kann zwischen der Bundeskammer für 
Architekten und Ingenieurkonsulenten mit einer BV-Kasse eine Vereinbarung über 
die Beitragseinhebung und Weiterleitung der Beiträge und Übermittlung der für 
die Verwaltung und Veranlagung der Anwartschaften aus der 
Selbständigenvorsorge notwendigen Daten des Anwartschaftsberechtigten durch 
die jeweilige Kammer an die BV-Kasse abgeschlossen werden. Die Übermittlung 
der Daten des Anwartschaftsberechtigten bedarf seiner Zustimmung. In diesem 
Fall beginnt die Frist für die Ausübung der Option ab dem von der Bundeskammer 
für Architekten und Ingenieurkonsulenten festgelegten Stichtag zu laufen. 

(8) Aufgehoben. 

(9) unverändert. (9) unverändert. 
Anspruch auf eine Leistung aus der Selbständigenvorsorge Anspruch auf eine Leistung aus der Selbständigenvorsorge 

§ 67. (1) Der Anwartschaftsberechtigte hat nach mindestens zwei Jahren § 67. (1) Der Anwartschaftsberechtigte hat nach mindestens zwei Jahren 
 1. nach dem Ende seiner Pflichtversicherung (§ 62 Abs. 1 Z 1 

oder 3) infolge Einstellung der betrieblichen Tätigkeit oder 
dem Wegfall der berufsrechtlichen Berechtigung oder 

 1. nach dem Ende seiner Pflichtversicherung (§ 62 Abs. 1 Z 1, 
3 oder 6) infolge Einstellung der betrieblichen Tätigkeit oder 
dem Wegfall der berufsrechtlichen Berechtigung oder 

 2. unverändert.  2. unverändert. 
 3. nach der Beendigung der Berufsausübung (§ 62 Abs. 1 Z 4, 5 

oder 6) nach den jeweiligen berufsrechtlichen Regelungen 
 3. nach der Beendigung der Berufsausübung (§ 62 Abs. 1 Z 4 

oder 5) nach den jeweiligen berufsrechtlichen Regelungen 
bei Vorliegen von drei Einzahlungsjahren (36 Beitragsmonate) seit der ersten 
Beitragszahlung gemäß § 64 Abs. 1 oder der letztmaligen Verfügung 
(ausgenommen Verfügungen im Sinne des § 58 Abs. 1 Z 2 oder 3 oder Abs. 3) bei 
einer oder mehreren BV-Kassen, Anspruch auf einen Kapitalbetrag aus der 
Anwartschaft auf eine Selbständigenvorsorge. 

bei Vorliegen von drei Einzahlungsjahren (36 Beitragsmonate) seit der ersten 
Beitragszahlung gemäß § 64 Abs. 1 oder der letztmaligen Verfügung 
(ausgenommen Verfügungen im Sinne des § 58 Abs. 1 Z 2 oder 3 oder Abs. 3) bei 
einer oder mehreren BV-Kassen, Anspruch auf einen Kapitalbetrag aus der 
Anwartschaft auf eine Selbständigenvorsorge. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 
Verwaltungskosten Verwaltungskosten 

§ 70. Werden die Beiträge durch einen Sozialversicherungsträger eingehoben 
(§ 64 Abs. 4 bis 6 und Abs. 8 1. Satz), ist § 26 anzuwenden, wobei der in § 26 
Abs. 5 geregelte Kostenersatz dem jeweiligen Sozialversicherungsträger (§ 64) 
zusteht. Abweichend vom 1. Satz sind die Verwaltungskosten hinsichtlich der 

§ 70. Werden die Beiträge durch einen Sozialversicherungsträger eingehoben 
(§ 64 Abs. 4 bis 6), so ist § 26 anzuwenden, wobei der in § 26 Abs. 5 geregelte 
Kostenersatz dem jeweiligen Sozialversicherungsträger (§ 64) zusteht. 
Abweichend vom ersten Satz sind die Verwaltungskosten hinsichtlich der 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
 

1992 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - Textgegenüberstellung 
27 von 27 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beitragseinhebung, Veranlagung und Verwaltung der Beiträge von 
Rechtsanwälten sowie im Falle des § 64 Abs. 8 2. Satz für Ziviltechniker in einem 
Rahmenvertrag zwischen dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag und der 
jeweiligen BV-Kasse sowie zwischen der Bundeskammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten und der jeweiligen BV-Kasse festzulegen, wobei die 
Verwaltungskosten für alle Rechtsanwälte oder Ziviltechniker, die vom 
Rahmenvertrag erfasst werden, prozentmäßig gleich sein müssen. 

Beitragseinhebung, Veranlagung und Verwaltung der Beiträge von 
Rechtsanwälten in einem Rahmenvertrag zwischen dem Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertag und der jeweiligen BV-Kasse festzulegen, wobei die 
Verwaltungskosten für alle Rechtsanwälte, die vom Rahmenvertrag erfasst 
werden, prozentmäßig gleich sein müssen. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 73. (1) bis (17) unverändert. § 73. (1) bis (17) unverändert. 
 (18) § 20 Abs. 2 erster Satz und Abs. 5, § 26 Abs. 3 Z 2 letzter Satz, § 30 

Abs. 2 Z 5a, § 30 Abs. 3 Z 4 und 7 sowie § 47 Abs. 5 und 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2012 treten mit 1 Jänner 2013 in Kraft. § 47 
Abs. 5 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2012 tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 2012 außer Kraft, auf Grundlage dieser Bestimmung 
abgeschlossene Übertrittsverträge behalten ihre Gültigkeit. 

 (19) § 64 Abs. 1 erster Satz, Abs. 3 Z 4 und Abs. 4, § 67 Abs. 1 Z 1 und Z 3 
sowie § 70 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2012 treten mit 
1. Jänner 2013 in Kraft. Die §§ 64 Abs. 4 und 70 gelten für Zeiträume der 
Beitragspflicht ab 1. Jänner 2013 auch für jene Selbständigen gemäß § 62 Abs. 1 
Z 6, deren Beitragspflicht gemäß § 64 Abs. 1 in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2012 vor dem 1. Jänner 2013 begonnen hat. § 64 
Abs. 8 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2012 tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 2012 außer Kraft; auf Grundlage dieser Bestimmung 
abgeschlossene Beitrittsverträge behalten ihre Gültigkeit. 

  
  
  
  
  
  

 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




